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Durchführung von Bu ndesstatistiken  

21372 – Erhebung zur vierteljährlichen Hochschulfinanzstatistik 2026 
 

 
B e s c h e i d  z u r  A u s k u n f t s e r t e i l u n g  
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
das Thüringer Landesamt für Statistik (TLS) ist gemäß dem  
10 Abs. 1 Hochschulstatistikgesetz (HStatG) in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Nr. 1 a 
des Finanz- und Personalstatistikgesetzes (FPStatG) und dem Gesetz über die 
Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG), sowie nach dem 
Thüringer Statistikgesetz (ThürStatG), in den jeweils aktuell gültigen Fassungen, 
verpflichtet, die vorgenannte vierteljährliche Erhebung bei allen 
Erhebungseinheiten durchzuführen.  
Zweck dieser Erhebung ist die Erfüllung des Datenbedarfs der volkswirtschaft-
lichen Gesamtrechnungen. Darüber hinaus können aufgrund der vierteljährlichen 
Erhebung der Hochschulfinanzen für bildungspolitische Zwecke Informationen 
über die aktuelle Entwicklung der Finanzen dieses Bereichs bereitgestellt werden. 
 
Ihre Hochschule/Einrichtung gehört, wie bereits grundlegend mit Bescheid 
mitgeteilt, zum Berichtskreis. 
 
Sie sind verpflichtet, dem TLS zur genannten Fachstatistik 
 

bis jeweils 4 Wochen nach Quartalsende  
für das zurückliegende Quartal  

 
statistische Auskünfte nach § 11a BStatG auf elektronischem Weg zu erteilen. 

 
An alle Hochschulen und Universitäten 
des Landes Thüringen 

Frau L. Heimrich 

 
03 61 5733 43-264 
03 61 5733 43-202 

Lisa.heimrich@ 

      

 
      

(bitte bei Antwort angeben) 
2.4.2 - 14/27 

Erfurt 
16.03.2026 
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Wir bitten Sie, Ihre Angaben über das Internet unter 
www.statistik.thueringen.de/idev an das TLS zu übermitteln. 
 
Ihre Zugangsdaten, die Sie mit dem o.g. Bescheid erhalten haben, behalten 
grundsätzlich ihre Gültigkeit. Entsprechend der geltenden Gesetzlichkeiten und 
der Datenschutzgrundverordnung haben Sie Ihr ursprünglich erteiltes Passwort 
geändert und werden nach jeder erneuten Anmeldung wieder darum gebeten. 
 
Der jeweils aktuelle Stand der IDEV-Fragebögen zur vierteljährlichen 
Hochschulfinanzstatistik steht auf dem Meldeportal IDEV zur Verfügung. 
 
In der vierteljährlichen Hochschulfinanzstatistik 2025 wurden in den IDEV-
Fragebögen folgende Änderungen vorgenommen: 

In den SyF-Codes 113/513, 121/521, 122/522, 130/530 wurde jeweils die 
Darunter-Positionen "darunter von der Hochschule aus dem eigenen 
Haushalt geleistet" eingefügt. 

 
Bei Rückfragen zu den Finanziellen Transaktionen wenden Sie sich bitte an die 
Kolleginnen und Kollegen aus diesem Bereich (Vermoegen@destatis.de; 
lisa.heimrich@statistik.thueringen.de ). 
 
Bei Rückfragen zur Schuldenstatistik wenden Sie sich bitte an die Kolleginnen 
und Kollegen aus diesem Bereich (Schulden@destatis.de; 
lisa.heimrich@statistik.thueringen.de ). 
 
Die genauen Termine sowie Informationen und Erläuterungen zu den 
verwendeten Begriffen, Hinweise zum Ausfüllen der Formularfelder finden Sie auf 
der Ihnen bekannten Seite zur Hochschulfinanzstatistik auf unserer Homepage. 
Informationen zum Datenschutz und zu den Rechtsgrundlagen, auf deren Basis 
die erfragten statistischen Daten erhoben und geheim gehalten werden sowie die 
Unterrichtung nach § 17 BStatG können Sie nach der Anmeldung auf der o.g. 
Internetseite „IDEV“ den „rechtlichen Hinweisen“ und den weiteren Hinweisen 
entnehmen. Die Information zur Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 
(DSGVO) ist bereits auf der Eingangsseite zur IDEV-Meldung hinterlegt. 
 
Ihre Einzelangaben sind gemäß § 16 BStatG durch das Statistikgeheimnis 
besonders geschützt. 
 
Bei technischen Störungen wenden Sie sich bitte mit einer E-Mail an: 
support@servicecenter.thueringen.de 
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Begründung 
Für die Statistik besteht gemäß § 11 Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a des Finanz- und 
Personalstatistikgesetzes (FPStatG) in Verbindung mit § 15 BStatG 
Auskunftspflicht. Die Auskunft ist gemäß § 15 BStatG wahrheitsgemäß, 
vollständig, fristgerecht sowie nach Abs. 5 Satz 3 BStatG i. V. m. § 5 Abs. 1 
ThürStatG für den Empfänger, hier das TLS, kostenfrei zu erteilen. Dies gilt 
ebenfalls bei der Auskunftserteilung durch einen von Ihnen beauftragten Dritten 
(z. B. Steuerberater, Mitarbeiter, Stellvertreter). 
 
Wir bitten Sie, Ihre Angaben für die für Sie zutreffenden Bereiche der 
vierteljährlichen Hochschulfinanzstatistik 
 
21372 Vierteljährliche Hochschulfinanzstatistik - Kamerales Rechnungswesen  
21372 Vierteljährliche Hochschulfinanzstatistik - Kaufmännisches Rechnungswesen  
21372 Vierteljährliche Hochschulfinanzstatistik - Schuldenstatistik 
21372 Vierteljährliche Hochschulfinanzstatistik - Transaktionen  
 
an das TLS zu übermitteln.   
 
Der Berichtskreis der vierteljährlichen Schuldenstatistik (Formular „Schulden“) 
sowie der vierteljährlichen Statistik zu den Finanziellen Transaktionen (Formular 
„Finanzielle Transaktionen“) beschränkt sich auf die ausgegliederten staatlichen 
Hochschulen bzw. Universitäten.  
 
Für Ihre Mitarbeit danken wir Ihnen im Voraus. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch beim 
 
Thüringer Landesamt für Statistik oder Thüringer Landesamt für Statistik 
PF 90 01 63, 99104 Erfurt   Europaplatz 3, 99091 Erfurt  
 
erhoben werden. Ein Widerspruch gegen diesen Bescheid hat nach § 15 Abs. 7 
BStatG keine aufschiebende Wirkung und entbindet Sie folglich nicht von Ihrer 
Auskunftspflicht. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Daniel Mroß 
 
 
Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig 


